
 

 

 

 

 

Standgebühren 
 

Residenzmarkt in Weilburg am 10. und 11. Oktober 2026 
 

 

 

Eigene Stände:       Nettobetrag für 2 Tage: 
 

o Grundpauschale*:        45,00 € 
Bis zu einer Größe von 3 lfm (auch Pavillons, die eine  
Tiefe von 2,50 m haben) 

 
o Zuschlag zur Grundpauschale*:      12,00 €/ lfm 

Stände über 3 m Breite, bis 3 m Tiefe 
 

o Häuschen der Stadt Weilburg*: 
ca. 2,85 x 1,85 m (Innenmaß)      100,00 €  
(Es steht nur eine begrenzte Anzahl von Häuschen zur Verfügung) 

 
o Zuschlag für den Verkauf von Speisen und Getränken*:   45,00 € 

(alle Stände, die Speisen und Getränke zum Verzehr anbieten,  
ggf. auch zusammen mit anderen Waren) 

 
 
 
 
Alle Weilburger Vereine oder nachgewiesene karitative Institutionen erhalten auf die Markt-
gebühren 20 % Ermäßigung. 
 
Kunsthandwerker erhalten bei Vorführung des jeweiligen Kunsthandwerks 10 Prozent Ermä-
ßigung auf die Standgebühren. 
 
Wird ein Häuschen der Stadt Weilburg genutzt, so werden alle Gebühren zzgl. der gesetzli-
chen Mehrwertsteuer erhoben. 
 
Für vorsteuerabzugsberechtigte Standbetreiber werden alle Gebühren zzgl. der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer erhoben, unabhängig von der Nutzung eines städtischen Häuschens. 
 
 
 

Stand: Mai 2024 
 

 

 

 


